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E in l i e f eru ngsb ed in gun gen  d er  F i rma  Sch midt  
Ku ns tau kt io nen  Dres de n O HG  
 

1 .  Vers t e i ger ungs auf t ra g  
1. Das Auktionshaus wird mit Unterzeichnung des Einlieferungs-
Vertrages vom Auftraggeber beauftragt, die zu versteigernder 
Objekte gemäß  Einlieferungs-Vertrag auf Grundlage dieser Ein-
lieferungsbedingungen sowie der Versteigerungsbedingungen als 
Kommissionär im eigenen Namen und für Rechnung des Auftrag-
gebers zu versteigern bzw. im Nachverkauf zu verkaufen. Anlaß 
der Versteigerung bzw. des Nachverkaufs ist die freiwillige Ver-
äußerung. 
2. Der Auftraggeber erkennt mit Unterzeichnung des Einliefe-
rungs-Vertrages die Einlieferungsbedingungen sowie die Allge-
meinen Versteigerungsbedingungen der Firma Schmidt 
Kunstauktionen Dresden OHG an. 

2 .  Ang ab en des  Auf t r agg eb ers ,  H af tun g  
1. Der Auftraggeber garantiert, daß er die uneingeschränkte Ver-
fügungsgewalt über die von ihm eingelieferten Objekte besitzt 
bzw. ermächtigt ist, für diese zu handeln und sie durch keine 
Rechte Dritter belastet sind. 
2. Der Auftraggeber versichert, daß alle Angaben zu den einge-
lieferten Gegenständen laut Einlieferungsvertrag, insbesondere 
zu deren Urheber, Technik, Signatur, Provenienz, Material und 
Oberfläche sowie ggf. zu Vollständigkeit und Funktionstüchtig-
keit nach seinem Wissen zutreffend sind.  
Er versichert, dem Auktionshaus mitgeteilt zu haben, wenn nach 
seinem Wissen  
- die Objekte Mängel oder Abweichungen vom Originalzustand, 
insbesondere Restaurierungen, Retuschierungen, Übermalungen 
oder Ergänzungen aufweisen,  
- die Objekte Kopien oder Fälschungen sind, 
- die Objekte innerhalb der letzten 2 Jahre durch einen Kunst-
händler oder ein Auktionshaus verkauft oder versteigert wurden 
oder zum Verkauf oder zur Versteigerung angeboten wurden, 
- für die Objekte die Umsatzsteuer nach der Regelbesteuerung 
erhoben wird (Gewerbetreibende). 
Der Auftraggeber haftet insbesondere und in vollem Umfange für 
Angaben, die schriftlich als Vertragsbestandteil vereinbart wer-
den und als „Angaben des Auftraggebers“ gekennzeichnet sind. 
3. Der Auftraggeber haftet für alle Sach- und Rechtsmängel ver-
steigerter Gegenstände. Der Auftraggeber stellt das Auktions-
haus von allen Ansprüchen frei, die aus irgendeinem Grund 
gegen diesen aus Anlaß der Versteigerung bzw. der freihändigen 
Veräußerung in Verbindung mit den eingelieferten Gegenständen 
erhoben werden können, sofern solche Ansprüche nicht auf einen 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Auktionshau-
ses, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beru-
hen. Die Freistellung umfaßt sowohl die Erfüllung begründeter 
wie auch die Abwehr unbegründeter Ansprüche. Durch einen 
Käufer fristgerecht vorgebrachte berechtigte Beanstandungen 
und ggf. resultierende Forderungen einer Minderung des Kauf-
preises oder des Rücktrittes vom Vertrag wird das Auktionshaus 
an den Einlieferer weiterleiten.  
4. Dem Auftraggeber kann Umsatzsteuer nur bei Vorlage seiner 
Steuernummer ausgewiesen werden. Objekte, die der Umsatz-
Regelbesteuerung unterliegen, sind dem Auktionshaus vor Ver-
tragsabschluß zu benennen. Unterliegt ein Objekt der Umsatz-
Regelbesteuerung und wird durch Verschulden des Auftragge-
bers in der Katalogbeschreibung nicht als solches ausgewiesen, 
so wird der Zuschlagspreis als Bruttopreis behandelt. 

3 .  Ka ta log is ieru ng ,  V ers te ig erun g,  Nachv erka uf  
1. Die zur Versteigerung kommenden Gegenstände werden unter 
Angabe des vereinbarten Schätzpreises im Katalog abgebildet 
und in der Auktion mit dem vereinbarten Limitpreis aufgerufen. 
Ist kein Limitpreis vereinbart, werden die Objekte mit 10 Euro 
aufgerufen („ohne Limit“). 

2. Die in der Auktion nicht verkauften oder unter Vorbehalt zu-
geschlagenen Objekte überläßt der Auftraggeber dem Auktions-
haus für die Dauer von vier Wochen nach dem 
Versteigerungstermin zum freihändigen Verkauf zum Limitpreis. 
Die Bedingungen für die Versteigerung gelten hierfür entspre-
chend.  
3. Das Auktionshaus wird vom Auftraggeber bevollmächtigt, von 
den eingelieferten Objekten Abbildungen zu erstellen und diese 
in jeder Form, auch über das Auktionsdatum hinaus, für Werbe-
zwecke zu verwenden und, ggf. auch über Drittanbieter, zu pu-
blizieren. Alle Rechte an den Abbildungen stehen dem 
Auktionshaus zu. 

4 .  Ge bühr en ,  P ro v is ion  
1. Alle zur Versteigerung angebotenen Artikel werden im ge-
druckten Auktionskatalog farbig oder schwarz-weiß abgebildet. 
Das Auktionshaus berechnet dem Auftraggeber dafür eine antei-
lige Katalogisierungsgebühr. Die Höhe der Gebühr ermittelt sich 
abhängig vom festgesetzten Schätzpreis und Abbildungsart ent-
sprechend nachstehender Tabelle. 
  

Schätzpreis                          Katalogisierungsgebühr inkl. MwSt. 
  Abbildung s/w  Abbildung farbig  

bis 199 €  6,50 € 6,50 € 
200 € -  499 € 8,50 € 8,50 € 
500 € -  999 € 10,00 € 12,00 € 
1.000 € -  2.499 € 18,00 € 24,00 € 
2.500 € -  4.999 € 32,00 € 32,00 € 
ab 5.000 €  56,00 € 56,00 € 
 

2. Bei Versteigerung oder Verkauf der eingelieferten Ware durch 
das Auktionshaus berechnet das Auktionshaus dem Auftraggeber 
eine prozentuale Provision vom Zuschlags- bzw. Verkaufspreis in 
folgender Höhe: 
a) 15 % zzgl. MwSt. bei Objekten mit einem  Schätzpreis  

bis 999 € und    
b) 13 % zzgl. MwSt. bei Objekten mit einem Schätzpreis  

ab 1.000 €.  
3. Auf Grundlage des gesetzlichen Folgerechts (§ 26 UrhG) ist 
das Auktionshaus bei Originalwerken folgerechtsberechtigter 
Künstler verpflichtet, an die VG Bild-Kunst e.V. eine Folgerechts-
abgabe in Höhe von 4% des Zuschlagspreises zu zahlen. Diese 
wird dem Auftraggeber hälftig in Höhe von 2,0% in Rechnung ge-
stellt. Bei bereits erfolgter Abrechnung ist das Auktionshaus wei-
terhin berechtigt, diese Gebühren nachzufordern. 
4. Für Gegenstände, die der Auftraggeber selbst ersteigert oder 
durch Dritte in seinem Namen ersteigern läßt, gilt der Provisions-
anspruch des Auktionshauses unverändert. 

5 .  Abr echn ung ,  Auszah lun g  
1. Das Auktionshaus zieht den Versteigerungserlös ein. 
2. Das Auktionshaus wird dem Auftraggeber schnellstmöglich, 
spätestens aber zwei Wochen nach Eingang der Zahlung durch 
den Käufer, eine Abrechnung mit einer Auflistung der Zuschlags-
preise und des Versteigerungsentgeltes zukommen lassen und 
den Auszahlungsbetrag per Überweisung, mittels Verrechnungs-
scheck oder bar in Euro auszahlen. Zahlt das Auktionshaus Er-
steigerungserlöse vorzeitig aus, so ist es bei Zahlungsausfällen 
berechtigt, diese zurückzufordern. 
3. Erfolgt die Auszahlung an den Auftraggeber in einer anderen 
Währung als in Euro, so gilt der Währungsumrechnungskurs zum 
Zeitpunkt des Einganges der Zahlung des Käufers.  
4. Das Auktionshaus ist weiterhin berechtigt, nach vorheriger 
Ankündigung, den Anspruch an einen Inkassobüro abzutreten 
oder anderweitig zu verwerten, soweit hierdurch der Mindest-
preis nicht unterschritten wird. Der Auftraggeber kann verlangen, 
daß der Anspruch gegen den Bieter zur eigenhändigen Durchset-
zung vor einer derartigen Durchsetzung oder Verwertung an ihn 
abgetreten wird. Aus etwaigen Zahlungseingängen muß er die 
dem Auktionshaus nach diesem Vertrag zustehenden Beträge ab-
führen.  
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6 .   A n l ie f erun g,  La ger ung ,  V ers icher ung ,   
  Wa renr ückg ang  
1. Der Auftraggeber liefert die zur Versteigerung kommenden 
Gegenstände persönlich oder durch Versand auf seine Rechnung 
und seine Gefahr spätestens innerhalb von 5 Werktagen nach Un-
terzeichnung dieses Vertrages beim Auktionshaus zu dessen Ge-
schäftsanschrift ein, sofern keine anderen Vereinbarungen 
getroffen wurden. 
2. Die eingelieferten Objekte sind auf Kosten des Auktionshauses 
vom Tage des Eintreffens in den Geschäftsräumen des Auktions-
hauses bzw. bei Abholung ab dem Moment der Entgegennahme 
gegen Feuer, Leitungswasser, Diebstahl und Beschädigung zum 
vereinbarten Limitpreis und ab dem Zuschlag oder Verkauf zum 
Zuschlags- oder Verkaufspreis versichert, bis sie vom Käufer 
oder Einlieferer übernommen werden oder der Käufer bzw. gege-
benenfalls der Einlieferer mit der Abnahme in Verzug geraten.  
3. Das Auktionshaus wird Leistungen des Versicherers für die Be-
schädigung oder Zerstörung empfangener Gegenstände im Um-
fang der Versicherungsleistung an den Auftraggeber weiterleiten. 
Weitere Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen, so-
weit dies gesetzlich zulässig ist. 
4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, unverkaufte Ware innerhalb 
von 10 Tagen nach Erhalt der Abrechnung abzuholen. Auf 
Wunsch versendet das Auktionshaus die Ware auf Gefahr und Ko-
sten des Auftraggebers.  
Der Auftraggeber gerät mit der Rücknahme der Ware in Verzug, 
wenn er die Ware nicht innerhalb von 5 Werktagen nach Mahnung 
des Auktionshauses abnimmt oder schriftlich den Versand bean-
tragt. Ab Beginn des Verzuges ist das Auktionshaus berechtigt, 
eine Pauschale in Höhe von 2,5 % des Schätzpreises je angebro-
chenem Monat für Kosten der Lagerung und Versicherung der 
Ware zu berechnen. Der Anspruch auf die Geltendmachung hö-
herer Kosten bleibt vorbehalten. Die Regelungen gelten sinnge-
mäß, wenn eine der beiden Vertragsparteien vom Vertrag 
zurücktritt. 

7 .  Ver t r ags bindu ng,  P ro v is ions ansp ruch  
1. Der Versteigerungsvertrag ist für den Auftraggeber bis 6 Wo-
chen nach der Auktion, in der die eingelieferten Objekte aufgeru-
fen werden, bindend. 
2. Der Auftraggeber ist berechtigt, bis zum Vortag der Auktion 
vom Vertrag zurückzutreten. Das Auktionshaus kann in einem 
solchen Fall entsprechend der bereits erbrachten Leistungen fol-
gende Netto-Provisionen verlangen:  
a) bis zum Zeitpunkt der Drucklegung des Kataloges 20% des 

vertraglich vereinbarten Schätzpreises, 
b) nach dem Zeitpunkt der Drucklegung des Kataloges 30% des 

vertraglich vereinbarten Schätzpreises.  
Kommt durch Verschulden des Auftraggebers zur oder nach der 
Auktion ein Verkauf an einen Dritten nicht zustande, so kann das 
Auktionshaus den entgangenen Provisionbetrag vom Einlieferer 
fordern. 
3. Stellt sich nach Vertragsabschluß heraus, daß die gemäß Ein-
lieferungsvertrag vereinbarten Angaben zu den eingelieferten 
Objekten unzutreffend oder unvollständig sind, so kann daß 
Auktionshaus eine Änderung des Schätzpreises und Limitpreises 
verlangen. Wird mit dem Auftraggeber eine Einigung über einen 
neu festzusetzenden Limitpreis nicht erzielt, so kann daß Aukti-
onshaus bis zum Tage der Auktion unter Verzicht auf die ihm 
zustehende Provision vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatz-
ansprüche des Auftraggebers sind in diesem Falle, soweit ge-
setzlich zulässig, ausgeschlossen.  
4. Das Auktionshaus kann die Auktion ganz oder teilweise aus 
wichtigem Grund verschieben oder absagen. In diesem Fall blei-
ben der Auftraggeber wie auch das Auktionshaus an den Verstei-
gerungsvertrag gebunden, sofern die Auktion innerhalb einer 
Frist von 2 Monaten, gerechnet vom ursprünglich veranschlagten 
Termin, nachgeholt wird. 
5. Der Einlieferer verpflichtet sich, die dem Auktionshaus über-
gebenen Objekte ab dem Zeitpunkt der Übergabe bis 4 Wochen 
nach der Auktion nicht gegenüber Dritten anzubieten oder in ir-
gendeiner Form zu bewerben. 

8 .  S c h l uß bes t im mun gen  
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch für das Mahnverfahren, 
ist Dresden, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Dies gilt auch für 
Schadensersatzklagen aus unerlaubter Handlung, Schecks- und 
Wechselklagen und wenn der Auftraggeber oder Käufer im Gel-
tungsbereich der deutschen Gesetze keinen Sitz hat oder sein 
Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
2. Der Versteigerungsvertrag unterliegt deutschem Recht. Das 
Einheitliche Recht über den internationalen Kauf beweglicher Sa-
chen (EKG) findet keine Anwendung, das Einheitliche Gesetz über 
den Abschluß von internationalen Kaufverträgen über bewegliche 
Sachen (EAG) und das UN-Abkommen über Verträge des interna-
tionalen Warenkaufs (CISG) finden keine Anwendung. 
3. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Er-
gänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen zu ihrer Gül-
tigkeit der Schriftform. 
4. Sollte eine der vorstehenden Versteigerungsbedingungen un-
wirksam sein oder werden, so tritt an ihre Stelle eine Regelung, 
die dem Sinn und insbesondere dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung entspricht; die Wirksamkeit der übri-
gen Versteigerungsbedingungen wir dadurch nicht berührt. 
 
 
Geschäftsführerin Geschäftsführer 
 
 
    
 
Annekathrin Schmidt M.A. James Schmidt 
Kunsthistorikerin, Auktionatorin Auktionator  
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